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So neu ist die Sache eigentlich gar nicht. Aber auf dem Jubiläumskongress der DGS
in Frankfurt ist sie mir besonders aufgefallen, die Eigenlogik als universelles
Erklärungswerkzeug der Soziologen. Von der Logik der Organisation war da die
Rede, von der Logik des Vertrages oder von Sanktionslogik. Die Eigenlogik der
Bilder, so habe ich gelernt, liegt darin, dass sie über höhere Evidenz verfügen.
Konstitutionslogisch handelt es sich dabei um eine Redensart zur Erklärung des
nicht weiter Erklärbaren.
Situationslogik lasse ich mir gefallen. Es handelt sich um einen Begriff aus der
soziologischen Handlungstheorie. Wer sich nicht treiben lässt, sondern sinnvoll
handeln will, muss sich Ziele oder Zwecke setzen und nach Mitteln fragen, mit
denen sie verwirklicht werden können. Er muss also fragen, welche
Verhaltensweisen (= Mittel) geeignet sind, eine gegebene Ausgangssituation in eine
gewünschte andere Situation (= Zweck) zu überführen. Ein Zweck kann darauf
beschränkt sein, den gegebenen Zustand vor Veränderungen zu bewahren, eine
Entwicklungstendenz zu beschleunigen oder sie zu bremsen. In manchen
Situationen drängen sich bestimmte Handlungsstrategien geradezu auf. Situationen
dieser Art werden von der Spieltheorie beschrieben. Insofern ist es angezeigt von
einer Eigenlogik der Situation oder Situationslogik zu sprechen. Oft wird der
Ausdruck gleichbedeutend mit »Rationalität« oder häufiger noch im Plural
»Rationalitäten« gebraucht. Für die Frage, wie die Situation von den handelnden
Personen »definiert« wird, sind Psychologie und Soziologie zuständig. [1]Zur
Orientierung und als Quelle für Nachweise vgl. Hartmut Esser, Die Definition der
Situation, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 48, 1996, 1-34.
Entstanden ist die Rede von der Eigenlogik anscheinend zur Ersetzung von
Luhmann geprägter Begriffe der Systemtheorie. Anstatt von autopoietischer
Schließung und der daraus folgenden Autonomie sprechen manche von der
»Eigenlogik« oder »Eigenrationalität« der Systeme. Gemeint ist damit, dass
Systeme bestimmten Sachzwängen oder funktionalen Imperativen gehorchen
und/oder, dass sie eine relative Autonomie besitzen. Wo zwei Systeme
aufeinandertreffen, ist dann von Rationalitätenkonflikten die Rede: Die Wirtschaft
arbeitet nach einer anderen »Logik« als die Politik; Religion und Wissenschaft
können sich schwer verstehen; der Arbeitsmarkt fordert den räumlich und zeitlich
mobilen Arbeitnehmer (Arbeitsmarktlogik), der den Anforderungen einer Familie
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(Familienlogik) kaum genügen kann, usw.
Bei Marc Amstutz [2]Evolutorisches Wirtschaftsrecht, 2001, S. 184 etwa lesen wir:

Die »Eigenlogik des Rechtsystems markiert nun gerade die äußerste
Grenze der Variabilität seiner Normen. «

Von Teubner [3]Google Books findet den Ausdruck »Eigenlogik« in Teubners »Recht
als autopoietisches System« vier Mal (auf S. 60, 92, 123 und 149). etwa erfahren
wir, dass die Globalisierung sich »polyzentrisch« entwickelt; es entsteht eine
Vielzahl von transnationalen Rechtsregimen, die den Eigenlogiken der jeweiligen
gesellschaftlichen Teilsysteme folgen, die sich als solche zu Weltsystemen
entwickelt haben. Dieses transnationale Recht wird nicht durch das Völkerrecht
koordiniert, und es fügt sich erst recht in keinen Stufenbau und wird von keiner
einheitlichen Gerichtshierarchie kontrolliert. Daraus entstehen »Regimekollisionen«,
denn die jeweiligen transnationalen Rechtsregime orientieren sich an der Eigenlogik
ihres Funktionssystems. Die WTO z.B. ist Teil des Wirtschaftssystems und setzt auf
wirtschaftliche Rationalität mit der Folge, dass der Freihandel den
Gesundheitsschutz behindert oder der weltweite Patentschutz angestammte
Kulturtechniken in die Illegalität abdrängt. Mir erscheinen die »Eigenlogik« jeweils
systemspezifischer transnationaler Rechtsentwicklungen und die daraus folgenden
»Rationalitätenkonflikte« eher als Artefakte der zugrunde liegenden Theorie. Sie
werden aus der »operativen Schließung« der Systeme abgeleitet, und Systeme
wiederum sind per definitionem »autonom«.
Bei Systemtheoretikern hat die Eigenlogik einen festen Platz im Theoriegebäude.
Doch sie wird auch ohne Theoriebezug verwendet. Einige Beispiele:
Aus dem 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung (2. Aufl. 2009, BT
Drucksache 16/12860, S. 61):

»Der Körper ist einerseits sperrig und widersetzt sich in seiner
spezifischen Eigenlogik der vollständigen Instrumentalisierung.«

ind ebenda S. 71:

»… Themen wie … die Analyse unerwünschter Nebenwirkungen
›fürsorglicher Belagerung‹ und ihrer institutionellen Eigenlogiken …«

http://books.google.de/books?id=x1yLciZZ3bMC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=eigenlogik+Teubner&source=bl&ots=9q9snspR5g&sig=2qMF6i_3D0vt0_ESKDAQqup0adk&hl=de&ei=brO9TKjuJIySOurnqVE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=eigenlogik%20&f=false
http://books.google.de/books?id=x1yLciZZ3bMC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=eigenlogik+Teubner&source=bl&ots=9q9snspR5g&sig=2qMF6i_3D0vt0_ESKDAQqup0adk&hl=de&ei=brO9TKjuJIySOurnqVE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=eigenlogik%20&f=false
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Oder: Aus Uwe Vormbusch, Die Kalkulation der Gesellschaft, in: Andrea
Mennicken/Hendrik Vollmer (Hg.), Zahlenwerk, Kalkulation, Organisation und
Gesellschaft, 1. Aufl., Wiesbaden 2007, S. 43-64, S. 54.

»Form und Ergebnisse der in dieser Weise stimulierten
Aushandlungsprozesse folgen einerseits einer gewissen
(argumentativen und ›realweltlichen‹) Eigenlogik, andererseits sind
sie eine Funktion der zugrunde gelegten Taxonomie und der
Fähigkeit kalkulativer Praktiken, soziale Phänomene in
organisierbare, komplexitätsreduzierte und handhabbare Größen zu
transformieren.«

Der Begriff der Eigenlogik ist weitgehend zu einer bloßen Redensart verkommen, so
etwa, wenn von einer »Eigenlogik der Städte« gesprochen wird, oder, wenn
»Eigenlogik« und »Verzahnung« als Begriffspaar verwendet werden. Sehr hübsch
eine Internetseite, die Beispielsätze mit »Eigenlogik« ins Englische übersetzt. Früher
hätte man in vielen Fällen, für die heute von Eigenlogik die Rede ist, vom Wesen
oder von der Natur der Sache gesprochen. Diese Redeweisen sind nicht ohne Grund
in Verruf gekommen.
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